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Nekrologe

Zur Erinnerung an Hans Riegg

Am 14. Januar 1991 ist Hans Riiegg, dipl.
Masch. Ing. ETH und langjéhriges Mitglied
des SIA und der GEP, im Alter von 72 Jah-
ren fiir alle vollig unerwartet verstorben.

Hans Riiegg war einer der wenigen Inge-
nieure, die ithr menschliches Wirken und
ihre berufliche Qualifikation nicht nur sehr
erfolgreich in der Wirtschaft einsetzen, son-
dern ebenso engagiert als Politiker in den
Dienst der Offentlichkeit stellen.

Nachdem Hans Riiegg 1944 an der ETH di-
plomiert hatte, bildete er sich in Italien und
den USA weiter, um dann in den Familien-
betrieb der Baumann & Cie. AG, Federfa-
brik in Riiti, Kanton Ziirich, einzutreten.
Als deren Prisident und Delegierter des Ver-
waltungsrates baute er diesen Betrieb mit
unternehmerischem Weitblick zu einer in
ihrem Fachbereich fithrenden und europa-
weit grossten Industriegruppe aus, die mit
ihren technisch hochwertigen Erzeugnissen
und ausgesprochener Spezialisierung Welt-
ruf geniesst.

Hans Riiegg blieb als Konzernleiter mit Leib
und Seele Ingenieur, der keinen Fachmann
zur technischen Beratung brauchte. Sein Ha-
bitus als Ingenieur préagte auch seine Art zu
politisieren: Jedem rethorischen Uber-
schwang abhold, blieb er mit gesundem
Augenmass auf das Wesentliche, das Reali-

SATW

Auslandstipendien

Dank der Unterstiitzung des Schweizeri-
schen Nationalfonds zur Férderung der wis-
senschaftlichen Forschung (SNF) ist die
Schweizerische Akademie der Technischen
Wissenschaften (SATW) in der Lage, jun-
gen, in der Praxis téitigen Ingenieuren fiir
1990/91 ein einjéhriges Stipendium im Aus-
land zu vermitteln.

Die Bewerber miissen folgende Vorbedin-
gungen erfiillen:

Abgeschlossenes Ingenieur- oder Chemie-
Studium; seit Beendigung des Studiums min-
destens zweijahrige Tatigkeit in der Praxis
(wenigstens und jedenfalls in den letzten
zwei Jahren); Schweizer Biirger oder in der
Schweiz wohnhaft sein; weniger als 35jahrig
sein bei Beginn des Auslandaufenthaltes.

Zweck des Stipendiums ist es, dem Kandida-
ten, der ein bestimmtes Ziel und ein be-
stimmtes Forschungsthema hat, die Mog-
lichkeit zu geben, seine wissenschaftlichen
und fachlichen Kenntnisse an einer auslin-
dischen Hochschule, die bereit ist, ihn auf-
zunehmen, zu vervollstindigen.

Im Gesuch um ein Stipendium ist es uner-
ldsslich, das Forschungsthema und den Na-
men der Universitdt anzugeben. Verlangt
wird ebenfalls eine Einladung oder eine Auf-
nahmebestdtigung besagter Universitit. Die
bewilligten Betriige richten sich nach Fami-
lienstand und Gastland. Sie erlauben dem
Stipendiaten, seine volle Zeit der Forschung
zu widmen,

Gesuche sind baldmoglichst - jedoch bis
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sierbare und das Mdégliche ausgerichtet. Dies
kam ihm bereits in der kommunalen Politik
zustatten, ebenso in seiner erfolgreichen Ta-
tigkeit im Ziircher Kantonsrat (1955-1972)
und natiirlich im Nationalrat (1971-1983).
In der eidgendssischen Politik galt Hans
Riiegg als ausgewiesener Wirtschaftsfach-
mann, aber auch Sozialpolitik und Berufs-
bildungsfragen gehdrten zu seinen Schwer-
punktsgebieten.

Hans Riiegg prisidierte die Freisinnig-De-
mokratische Partei des Kantons Zirich
(1970-1973), den Arbeitgeberverband
schweiz. Maschinen- und Metall-Industriel-
ler, ASM (1971-1977), und war in einer Rei-
he anderer Berufs- und Wirtschaftsorgane
und Verwaltungsrite mit Engagement tétig.

Trotz seinem enormen Einsatz als Unterneh-
mer und Politiker blieb Hans Riiegg seiner
Heimat und seinem Wohnort, dem Ziircher
Oberland, eng verbunden. In seiner Familie,
bei seiner vor einigen Jahren verstorbenen
Frau, seinen drei Tochtern, seinem Sohn
und seinen Enkeln, fand er Ruhe und Aus-
gleich. Seinen Angehdrigen, aber auch sei-
nen Weggefihrten, die Hans Rilegg auf sei-
nem beruflichen oder politischen Lebens-
weg begegnen durften, wird er unvergesslich
in Erinnerung bleiben.

Eduard Witta

spétestens 10. Mdrz 1991 - zu richten an die
Forschungskommission der SATW, Ecole
polytechnique fédérale de Lausanne, LAMI
- Microinformatique, INF - Ecublens, 1015
Lausanne, Telefon: 021/693 26 42. Die ent-
sprechenden Antragsformulare sind auch an
obiger Adresse erhéltlich.

Stipendien fiir Japan

Die Schweizerische Akademie der Techni-
schen Wissenschaften (SATW) bietet jun-
gen, in der Praxis titigen Ingenieuren ein-
jéhrige Studien- und Forschungsstipendien
flir Japan an.

Fiir die Einreichung einer Bewerbung miis-
sen folgende Voraussetzungen erfillt sein:
Abschluss als Ingenieur oder Chemiker;
zwei Jahre Praxis nach Studienabschluss (in
der Regel); schweizerisches Biirgerrecht
oder Niederlassung; Maximalalter beim Be-
zug des Stipendiums 35 Jahre.

Das Stipendium hat zum Ziel, dem Kandida-
ten zu ermoglichen, seine beruflichen und
wissenschaftlichen Fihigkeiten in Japan zu
vervollstindigen. Die Hohe des Stipendiums
wird es dem Beziiger erlauben, sich voll der
Forschung und/oder der Entwicklung zuzu-
wenden.

Fiir weitere Auskiinfte, Antragsformulare
und Bewerbungen wenden Sie sich bitte an
die Forschungskommission der SATW, Eco-
le polytechnique fédérale de Lausanne,
LAMI - Microinformatique, INF - Ecu-
blens, 1015 Lausanne, Telefon 021/
69326 42.

Rechtsfragen

Bauhohenbegrenzung durch
Servitut

Eine Dienstbarkeit zur Begrenzung der Bau-
hohe vermag ihren Zweck nur dann richtig
zu erfiillen, wenn sie grundsétzlich starr ein-
gehalten werden muss.

Dieser Satz aus einem Urteil der II. Zivilab-
teilung des Bundesgerichtes ist unter den
nachfolgenden Umstédnden zustande gekom-
men. Zugunsten einer Mehrfamilienhaus-
Liegenschaft besteht eine Grunddienstbar-
keit, welche ein angrenzendes Fabrikgrund-
stiick damit belastet, dass auf letzterem die
Bauhohe auf 6,5 m ab gewachsenem Terrain
beschrinkt ist. Auf dem Dach der Fabriklie-
genschaft befindet sich ein Aufbau, der
2,14 m iber die Dachrand-Oberkante hin-
ausragt und die servitutsgemésse Bauhdhe
tiberschreitet. Als die Fabrikeigentiimerin
die Aufbaute um beinahe die achtfache Fla-
che vergrossern wollte, erhob die Wohn-
hauseigentiimerin o6ffentlich- und privat-
rechtliche Baueinsprache, wurde aber auf
den Weg der Zivilklage verwiesen. Auf die-
sem setzte sie ein Ausbauverbot mit Strafan-
drohung durch.

So weit sich Rechte und Pflichten aus dem
Grundbucheintrag deutlich ergeben, ist die-
ser fiir den Inhalt der Dienstbarkeit massge-
bend (Artikel 738 Absatz 1 des Zivilgesetz-
buches, kurz:ZGB). Im Rahmen des Ein-
trags kann sich der Inhalt der Dienstbarkeit
sodann aus ihrem Erwerbsgrund oder aus
der Art ergeben, wie die Dienstbarkeit wih-
rend lingerer Zeit unangefochten und in gu-
tem Glauben ausgelibt worden ist (Art. 738
Abs. 2 ZGB).

Im Verhéltnis unter den Begriindungspartei-
en bestimmt sich der Inhalt der Dienstbar-
keit indessen vorab nach dem Begriindungs-
akt. Lasst sich der wirkliche Wille der Partei-
en nicht mehr ermitteln, so ist eine objekti-
vierende Auslegung aufgrund der Bediirfnis-
se des herrschenden Grundstiickes vorzu-
nehmen. Ausgehend vom Wortlaut gilt es,
Sinn und Zweck der Dienstbarkeit fiir das
herrschende Grundstiick im Zeitpunkt der
Errichtung zu ermitteln (Bundesgerichtsent-
scheide BGE 113 II 508, Erwigung2; 109
414 f. Erw. 3). Je genauer der Wortlaut der
Dienstbarkeit abgefasst ist, umso enger be-
messen ist der Raum fiir die Auslegung auf-
grund der weiteren Kriterien.

Der Wortlaut der Dienstbarkeit war im vor-
liegenden Fall eindeutig, absolut und daher
auch so zu verstehen. Ein Grund zu einer
auf ein bestimmtes Bediirfnis des herrschen-
den Grundstiicks einschriinkenden Ausle-
gung war nicht ersichtlich. Da entspricht es
in aller Regel nicht dem Willen der Parteien,
dass in jedem Anwendungsfall noch nachge-
priift werden miisste, ob die Bediirfnisse der
herrschenden  Liegenschaft durch ein
Hoherbauen tatsichlich geschmilert wer-
den. Dagegen spricht auch die Rechtssicher-
heit. Die Dienstbarkeit war vielmehr ent-
sprechend ihrem Wortlaut im Sinne einer
absoluten Hohenbeschrinkung zu verste-
hen.

Selbst wenn man auf die konkrete Interes-
senlage beim Abschluss der Dienstbarkeit
abstellen wollte, ergiibe sich hier nichts an-




	Rüegg, Hans

